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Paffagier - Beförderung

über den Semmering

zur Verbindung der Wien - Gloggnitzer - mit der
k k. Staats Eisenbahn von Mürzzuschlag

bis Grätz

Der k. k. Postmeister und LohnkutscherFranz Seißer hat sich
gegen die unterzeichneteDirektion verbindlichgemacht, jene r. r. Passa¬
giere, welche, ohne Mit den k. k. Postwagen zu reisen, dennochdie Fahr¬
ten auf beidenobgenanntenEisenbahnenbenutzenwollen, sogleichnach
ihrer Ankunft in Gloggnitzoder Mürzzuschlagüber denSemmering auf
eine anständigeWeile und in einem solchenZeiträume zu befördern, daß
dieselbennochzeitlichgenug vor dem Abgängeder Trains in denBahn¬
höfen anlangen.

Die zu diesemBehufe nöthigen Fahrkarten sind sowohl auf allen
Stationen der k. k. Staats-Eisenbahn, als auchbei allen bedeutenderen
Stationen der GloggnitzerBahn gegenVorausbezahlungvon S st. CM.
für eine viersitzigeKalesche, von 1 fl, 20 kr. CM. für einemPlatz im
geschlossenenGefellschaftswagen, und von 1 st. CM, für einenPlatz im
offenenStellwagen (letzterejedochnur für die Tagfahrten) zu bekom¬
men, und es werdenbesondersdiek- r. Reisendenvon Wien und Gratz
ersucht, sichdieseKarten vorher zu lösen, weil hiervondie unverweilte
Beförderungabhängig ist, indemfür die andern Passagiere, welchenicht
früher avisirt wordensind, erst bei ihrer Ankunftin GloggnitzoderMurz-
zuschlaggesorgt, und denselbendas sichereEintreffen vor dem Abgänge
der Trains nichtverbürgt werden kann.

Zeder Passagier kannFelleisen. Mantelsäcke, Reisetaschen, Hutschach¬
teln und dcrgl. im Gesammtgewichtevon höchstensSOPfund bei der
Fahrt über denSemmering unter eigenerAufficht unentgelt¬
lich auf dem ihm zugewiesenenWagen mit sichführen; alles andere
Reisegepäckeist der Gepäcks- Expedition auf dem betreffendenBahnhöfe
zur Beförderung von Gloggnitz nachMürzzuschlagoder vico vs,8-> zu
übergeben, und erst nachder Fahrt über den Semmering wiederin Em¬
pfang zu nehmen, wofür jedochnebstdem Bahnfrachtlohnedie Gebühr
für den Transport über den Semmering mit 10 kr. CM. von 1 bis SO
Pfund, und mit 20 kr. CM. pr. Zentner bei der Aufgabeentrichtetwer¬
den muß. VoluminöseGepäckstücke, dann Einrichtungen und große Ki¬
sten, endlichWaaren verschiedenerArt könnennicht mitgenommen, son¬
dern müssenals Eilgut entwedervoraus oder nachgesendetwerden.
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Hinsichtlichder Haftung und Assekuranzfür den Gepäck-transport
über de» Semmering haben dieselbenBestimmungenzu gelten, welche
für beideBahnen vorgeschriebensind.

Bei der Bestellungvon ganzenWagen ist die Mauth von den Pas¬
sagierenabgesondertzu bezahlen, dagegenhaben jene Passagiere, welche
sichGesellschafts- oder Stellwagen - Karten gelösthaben, keine weitere
Gebühr zu entrichten.

Die Reisendenvon Mürzzuschlag erhalten zur Vermeidung jedes
Aufenthaltes blos am Gloggnitzer-, und jene von Gloggnitz nur am
MürzzuschlagerBahnhöfe die nöthigen Speisen und Getränke um bil¬
ligst festgesetztePreise. Den Kutschernist verboten, Trinkgelderzu for¬
dern oder unter Wegs einzukehren.

AllenfälligeAnstündeund Beschwerdenersuchtman den Bahnhofs-
«affierenin Gloggnitzoder Mürzzuschlagbekanntzu geben, welcheüber
die Einhaltung der nöthigenOrdnung zu wachenhaben.

gur Bequemlichkeitder I>. r. Passagierevon Wien kann man die
Karten zur Fahrt vonGlogggnitznachMürzzuschlagauchimErpeditions-
Bureau der Wien-Glognitzer Eisenbahn, Stadt, obereBäckerstraßeNr. 7SÄ
erheben, und unter Einem das Gepäckdaselbstals Eilgut aufgeben
lassen.
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